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fur Schiffsgeschütze; ferner erfand er das Widerstandspyrometer. Siemens

verliess Deutschland schon im Jahre 1843, um seine Erfindungen in

England auszubeuten, da er in seinem Vaterlande keinen Schutz hiefür
finden konnte. Er wird stets als eines der hervorragendsten und

prägnantesten Beispiele dafür citirt werden können, dass ein Land, das die

Erfindungen nicht schützen will, seine tüchtigsten Söhne zur Auswanderung»

drängt. Der Verstorbene ist ein jüngerer Bruder des Berliner
Physikers Ernst Werner Siemens, des Chefs der electrotechnischen
Fabrik von Siemens und Halske; er leitete mit seinem jüngsten Bruder
Friedrich Siemens die Londoner Filiale der erwähnten weltberühmten
Firma.

Miscellanea.

Zur Hebung der industriellen und gewerblichen Bildung in der

Schweiz wird der Bundesrath der im nächsten Monat zusammentretenden

Bundesversammlung folgenden Beschluss-Entwurf vorlegen :

Art. 1. Zur Förderung der gewerblichen und indusgaellen
Berufsbildung kann der Bund, so lange die finanzielle Lage desselben es

gestattet, an diejenigen Anstalten, welche zum Zwecke, jener Bildung
errichtet sind oder errichtet werden, aus der Bundescasse Beiträge
leisten. Wenn eine Anstalt noch andere, als diese Berufsbildung, z. B.

die allgemeine Bildung, zum Ziele hat, so wird der Betrag des Bundes

nur für erstere ausgerichtet.
Art. 2. Als Anstalten tür die gewerbliche und industrielle

Berufsbildung sind zu betrachten: Die Industrie- und Gewerbemuseen

(Modellsammlungen, Lehrmittelsammlungen), die gewerblichen und industriellen

Kunst- und Fachschulen, die Handwerkerschulen und die freiwilligen
Fortbildungsanstalten.

Art. 3. Der Bund kann auch an die Kosten von Wandervorträgen
und an die Honorirung von Preisaufgaben -über die gewerbliche und

industrielle Bildung Beiträge leisten.

Art. 4. Die Beiträge des Bundes belaufen sich je nach Ermessen

des Bundesrathes bis auf die Hälfte der Kosten oder Beiträge der

Cantonsregierungen.
Art. 5. Der Bundesrath wird sich von den Cantonsregierungen

über ihre Kosten oder. Beiträge an das bezeichnete Bildungswesen nähere

Ausweise geben lassen; er nimmt Einsicht von der Leistung der
Anstalten und lässt sich die Lehrprogramme, Berichte, Prüfungsresultate

vorlegen. Bei der Festsetzung des Bundesbeitrages ist darauf Rücksicht

zu nehmen, ob an einer Anstalt Lehrer für den gewerblichen
Berufsunterricht herangebildet werden. Insbesondere ist auf die Heranbildung
von Zeichnungslehrern für Handwerker- und Fortbildungsschulen Bedacht

zu nehmen. Der Bundesrath betheiligt sich in gleicher Weise an den

Kosten der weiteren Ausbildung von Lehramtscandidaten im Auslande.

Art. 6. Der Bundesrath wird mit den Cantonsregierungen über

die Bedingungen der Mitwirkung des Bundes bei der gewerblichen und

industriellen Bildung unterhandeln und mit denselben das Nähere festsetzen.

Art. 7. Die Beiträge des Bundes dürfen keine Verminderung der

bisherigen Leistungen der Cantone oder Ortschaften zur Folge haben;
sie sollen vielmehr dieselben zu vermehrten Leistungen auf dem Gebiete

der gewerblichen und industriellen Bildung veranlassen.

Art. 8. Für 1884 wird dem Bundesrath für die Unterstützung der

gewerblichen und industriellen Bildung ein Kredit von 150 000 Fr.
eröffnet.

Art. 9. Gegenwärtiger Beschluss tritt als nicht allgemein
verbindlicher Natur sofort in Kraft.

Wir betrachten diese Vorlage als eine der ersten sichtbaren

Errungenschaften unserer Landesausstellung, die einerseits gezeigt, welch'
fördernden Einfluss die erst seit Kurzem bestehenden Gewerbemuseen

und die industriellen und gewerblichen Fachschulen auf den schweizerischen

Gewerbestand auszuüben vermögen, anderseits aber auch mit
nicht zu verkennender Deutlichkeit dargethan hat, dass das inländische

Handwerk einer wirksamen Unterstützung bedarf, wenn es nicht durch

die auswärtige Concurrenz erdrückt werden soll. Wir hoffen, dass

unsere Räthe dies^einsehen werden und dass diese Vorlage nicht
kleinlichen und übel angebrachten Sparsamkeitsrücksichten zum Opfer fallen

möge. Den jetzt bestehenden gutgeleiteten und werthvolle Dienste
leistenden Gewerbemuseen ist es, da sie auf freiwillige Beiträge von
Gemeindewesen angewiesen sind, kaum möglich, ein kärgliches Dasein

zu fristen, geschweige denn, an eine weitere Entfaltung ihrer Wirksamkeit

zu denken, wenn sich der Bund ihrer nicht kräftig annimmt, was
wir von Herzen wünschen möchten 1

Auszeichnungen an Techniker. Herr Baurath J. Hobrecht in Berlin
erhielt die Würde eines Ehrendoctors der medicinischen Facultät der
Universität Halle-Wittenberg, und Herr Civil-Ingenieur H. Rietschel in
Berlin den Professortitel.

Die erste electrische Eisenbahn in Bayern wurde kürzüch in
Betrieb gesetzt Sie besteht in der Verbindung des Bahnhofes Rosenheim
mit der Säge des Grossindustriellen Steinbeiss und vermittelt den

Holztransport von und nach dieser Säge. Die Anlage ist normalspurig und

ungefähr ein km lang. Die Locomotive wird durch eine Schuckert'sehe

dynamo-electrische Maschine von vier Pferdestärken in Bewegung
gesetzt. Während der Nacht ruht der Betrieb und die Electricität wird
zur Beleuchtung der Säge durch Edisonglühlampen verwendet.

Die technische Hochschule zu Hannover weist im laufenden Schuljahre

eine Frequenz von 290 Studirenden und Hospitanten auf, nämlich:
65 Architecten, 57 Ingenieure, 110 Maschineningenieure, 32 Chemiker
und 26 Studirende allgemeiner Wissenschaften.

Concurrenzen.
Eine Concurrenz für Entwürfe zu einer Börse in Amsterdam

befindet sich zur Zeit in Vorbereitung. Nach der dem Gemeindrath der

Stadt gemachten Vorlage soll die Concurrenz international sein, sowohl

was die Theilnehmer als die Jury anbetrifft. Bei Beurtheilung der Pläne

soll, wie die „Deutsche Bauzeitung" mittheilt, einzig die Disposition der
Räume und die künstlerische Lösung in Betracht gezogen, ein
Kostenanschlag nicht gefordert und als Bausumme ] '/s bis 2 Millionen Gulden
bezeichnet werden.

Von Interesse ist es zu erfahren, dass man beabsichtigt, den

rationellen Weg einer Vorconcurrenz zu beschreiten. Zehn hierin als

beste anerkannte Pläne sollen ein Honorar von je 1000 Gulden

empfangen, aber nur die Verfasser der fünf besten Pläne zu der engeren
Concurrenz, bei welcher fünf Preise von 10 000, 6000, 5000, 4000 und

3000 Gulden in Aussicht stehen, zugelassen werden. Dem Verfasser des

besten Entwurfs wird die Bauleitung in Aussicht gestellt, gegen ein vom
Gemeinderath fest zu setzendes Honorar, bei welchem indess die

empfangene Prämie von 10 000 Gulden in Anrechnung zu bringen ist. Als
Termin ist der 1. Mai 1884 in Aussicht genommen — der etwas früh
erscheint, wenn die Veröffentlichung des Preisausschreibens nicht in aller
Kürze erfolgt.

Wird die Concurrenz in der vorgeschlagenen Weise durchgeführt,
so dürfen von derselben sicher günstige Resultate erwartet werden.
Dass es geschieht, scheint indess noch nicht zweifelsfrei, da sich in
holländischen Blättern bereits Stimmen erhoben haben, welche gegen
die „Internationalität" eifern. Der „ Opinerker" in seiner Ausgabe vom

14. d. M. will von einer internationalen Concurrenz erst wissen, wenn
der Beweis erbracht wäre, dass nicht einer unter den Architecten des

Landes die Fähigkeit besässe, das Werk zu vollfuhren. Die
niederländische Kunst habe sich aus ihrer Verfallperiode empor gearbeitet:
man biete ihr also Gelegenheit, sich zu erproben. Der Bau müsse vor
allem den nationalen Stempel erhalten, Tüchtigkeit und Einfachheit, "die

wahren Merkmale des Niederländers spiegeln und entfernt bleiben in
seiner Stilfassung, gleichweit von germanischer Schwermüthigkeit und

von französischer Leichtfertigkeit.

Redaction: A. WALDNER.
Claridenstrasse 30, Zürich.

Vereinsnachrichten.
*£ Gesellschaft ehemaliger Studirender

der eidgenössischen polytechnischen Schule zu Zürich.

Stellenvermittelung.
Gesucht: Auf Neujahr ein junger Maschinentechniker

in eine Maschinen-Fabrik nach England. (354)
Für- eine Maschinenhandlung und Werkstätte in Italien

wird ein Maschineningenieur als Reisender gesucht, der
etwas italienisch und französisch spricht. (35ö)

Eine Maschinen-Agentur in Italien sucht für Redaction
ihres technisch-industriellen Offertenblattes und zum Reisen
einen jungen Techniker mit Kenntniss der französischen und
italienischen Sprache. (356)

Auskunft ertheilt
Der Secretär: H. Paur, Ingenieur.

Bahnhofstrasse-Münzplatz 4, Zürich.

Druck von Zürcher & Furrcr in Zürich.
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